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Bericht 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung 
 
Stadtbetrieb 304 - Feuerwehr 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Oliver Wilkes 
+49 202 563 1000 
 
Oliver.Wilkes@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

09.05.2025 
 
VO/0499/25 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

11.06.2025 BV Vohwinkel Entgegennahme o. B. 
25.06.2025 Ausschuss für Ordnung, Sicherheit  
                     und Sauberkeit und  
                     Betriebsausschuss ESW Entgegennahme o. B. 
03.07.2025 Betriebsausschuss  
                     Gebäudemanagement Entgegennahme o. B. 
 

Bericht zur Vorlage VO/0302/25 - Mehrkosten für die Planung des Neubaus der gemeinsamen 
Leitstelle der Städte Solingen und Wuppertal 

 
Grund der Vorlage 
 
Die Vorlage VO/0302/25 – Kostenneufestsetzung und überplanmäßige Mittelbereitstellung 
zur Deckung von Mehrkosten bei der Planung des Neubaus der gemeinsamen Leitstelle der 
Städte Wuppertal und Solingen, die im Sitzungslauf Ausschuss für Finanzen, 
Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW (01.04.2025), Hauptausschuss 
(03.04.2025) und Rat der Stadt Wuppertal (07.04.2025) beschlossen wurde wird – wie 
bereits in der Vorlage angekündigt – zur Information der BV Vohwinkel, dem Ausschuss für 
Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW und dem 
Betriebsausschuss des GMW vorgelegt. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Vorlage wird ohne Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 
Einverständnisse 
 
entfällt 
 
Unterschrift 
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Nocke 
 
 
Begründung 
 
Mit Grundsatzbeschluss vom 13.06.2023 (VO/0241/23 Neuf.) hat der Rat der Stadt 
Wuppertal die Verwaltung beauftragt, Planungen für den Neubau einer gemeinsamen 
integrierten Leitstelle der Städte Solingen und Wuppertal in enger Zusammenarbeit mit dem 
GMW zu beginnen. 
 
Die Konkretisierung der Bedarfe im Verlauf der LPH 2 ergab einen erheblich größeren 
Bedarf an BGF als zunächst angenommen, sodass die daraufhin gestiegenen 
anrechenbaren Kosten zu höheren Planungshonoraren bei den Leistungen „Architekt“, 
„Tragwerksplanung“ und „technische Gebäudeausstattung“ zur Fertigstellung der LPH 3 
geführt haben. Die in den Verträgen der AN als Grundlage angenommenen 3.200 qm BGF 
stammten noch aus den ursprünglichen Überlegungen, den Neubau auf dem Gelände der 
HFRW an der August-Bebel-Straße zu realisieren. Die realisierbaren Möglichkeiten wurden 
in der Machbarkeitsstudie dargestellt und bewertet. Die ursprüngliche BGF fußte somit nicht 
auf einer aufgabenbezogenen Bedarfsermittlung, sondern auf den darstellbaren 
Möglichkeiten des Grundstücks der HFRW.  
 
Im Rahmen der Bedarfsermittlung wurde jedoch festgestellt, dass erheblich größere 
Flächenbedarfe bestehen, sodass nach einem geeigneten Grundstück – welches am 
Westring gefunden wurde – gesucht und die Planungen auf diesem fortgesetzt wurden. 
Neben den zu geringen Platzreserven hätte die Umsetzung eines Neubaus an der August-
Bebel-Straße zudem zu einem erheblichen Mehraufwand geführt, da die gesamte 
Baumaßnahme während des regulären Betriebs der Hauptfeuer- und Rettungswache hätte 
erfolgen müssen. 
 
Mit der VO/0302/25 – Kostenneufestsetzung und überplanmäßige Mittelbereitstellung zur 
Deckung von Mehrkosten bei der Planung des Neubaus der gemeinsamen Leitstelle der 
Städte Wuppertal und Solingen sind die weiteren anfallenden Planungsmittel zur 
Fertigstellung der LPH 3 beantragt und im Rat am 07.04.25 beschlossen worden. 
 
Der Übergang des Projektes Neubau Leitstelle von der Verwaltung auf das GMW erforderte 
die Klärung von finanziellen und auch buchhalterischen Fragen zwischen Verwaltung und 
GMW, weshalb die BV Vohwinkel und der Betriebsausschuss des GMW nicht rechtzeitig im 
Rahmen der vorangegangenen Sitzungsfolge mit einbezogen werden konnten. Der 
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW hatte die 
Vorlage in den Finanzausschuss verwiesen. 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen: 

Ja, positive Auswirkungen 

Begründung: 

Das Bauvorhaben ist geeignet, durch klimaschonende Bauweise und Berücksichtigung 
regenerativer Energie den Anforderungen aus dem Klimawandel zu begegnen. 
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Kosten und Finanzierung 
 
entfällt 
 
Zeitplan 
 

 
Anlagen 
 
VO_0302_25_Mehrkosten Planung Leitstelle 
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